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2022 
Siebzehnte Änderung der Satzung 
der Rheinischen Versorgungskassen 

Vom 22. Juni 2011 

Auf Grund des § 3 Absatz 1 des Gesetzes über die kom
munalen Versörgungs- und Zusatzversorgungskassen im 
Lande Nordrhein-Westfalen hat der Verwaltungsrat in 
seiner Sitzung vom 22. Juni 2011 wie folgt beschlossen: 

Die Satzung der Rheinischen Versorgungskassen vom 
19. November 1985 (GV. NRW. 1986 S. 71 / StAnz. RhPf. 
1986 S. 79), zuletzt geändert durch die 16. Satzungsände
rung vom 19. November 2010 (GV. NRW. 2011 S. 3 / 
StAnz. RhPf. 2011 S. 32), wird wie folgt geändert: 

1. 
1. In § 2 Absatz 2 Satz i werden das Wort „Zahlbarma-

chung" durch das Wort „Zahlung" und die Wörter 
„Vergütung, des Lohnes" durch das Wort „Entgelte" 
ersetzt. 

2. § 21 wird wie folgt geändert: 
a) In Absatz 1 wird folgender Satz 2 neu angefügt: 

„2Wurden Abfindungen an die Rheinischen Versor
gungskassen abgeführt ( § 3 1 Absatz 3) oder von 
ihr gezahlt (§31 Absatz 4), sind diese hierfür her
anzuziehen." 

b) In Absatz 2 wird folgender Satz 2 neu eingefügt: 

„2Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend." 

c) Der bisherige Satz 2 in Absatz 2 wird' neuer 
Satz 3. 

3. § 29 Absatz 5 Satz 2 wird wie folgt geändert: 

a) Nach Büchstabe k wird folgender Buchstabe 1 neu 
eingefügt: 
„1) Abfindungen im Rahmen'des § 31 Absatz 4 

-• Sätze 1,2, 4 und 5,'.' 
b) Die bisherigen Buchstaben 1 und m werden zu den 

neuen Buchstaben m und n. 

4. § 31 wird wie folgt geändert: 
a) In Absatz 2 Satz 1 werden die Wörter „werden 

diese anteüigen Versorgungsleistungen" durch die 
Wörter „wird dieser Anteil" ersetzt.' 

b) Es werden folgende Absätze 3 und 4 neu eingefügt: 

„(3) ^st ein Dritter einem Mitglied gegenüber zur 
Zahlung einer Abfindung nach dem Versorgungs-
lastenteilungs-Staatsvertrag oder den entspre
chenden landesrechtlichen Bestimmungen ver
pflichtet, ist diese Abfindung an die Rheinischen 
Versorgungskassen abzuführen. 2Die Abfindung 
fließt zu 30 % der jeweiligen Umlagegemeinschaft 
zur Verminderung des Umlagehebesatzes gemäß 
§ 29 Absatz 5 zu. 3Dem Mitglied stehen 70 % der 
Abfindung zur Verminderung des individuellen 
Versorgungsanteils gemäß § 29 Absatz 6 bei E i n 
tritt des Versorgungsfalles zu. 4Der Mitgliederanteil 
wird dem KVR-Fonds zugeführt und mitgliedsbe
zogen gutgeschrieben. 

(4) xIst ein Mitglied zur Zahlung einer Abfindung 
nach demVersorgungslastenteilungs-Staatsvertrag 
oder den entsprechenden landesrechtlichen 
Bestimmungen verpflichtet, wird diese Abfindung 
von der jeweiligen Umlagegemeinschaft fristge
recht übernommen. 2Sind Abfindungen und evtl. • 
anfallende Zinsen nach den in Satz 1 genannten 
Bestimmungen von einem Mitglied an Dritte wei
terzuleiten, übernehmen die Rheinischen Versor
gungskassen diese Abfindung in Höhe des i n 
Absatz 3 Satz 2 genannten Prozentsatzes. 3Der ent
sprechende Mitgliederanteil, bestehend aus der 
mitgliedsbezogenen Zuführung nach Absatz 3 
Satz 4 und der bis zum Entnahmedatum realisier
ten Wertentwicklung des entsprechenden Anteils, 
wird dem KVR-Fonds entnommen. 4 D er durch die 
Begrenzung des Satzes 3 evtl. verbleibende Rest
betrag wird von der jeweiligen Umlagegemein

schaft übernommen. 5 Bei Zustimmung der Rheini
schen Versorgungskassen gelten die Sätze 1 bis 4 
für von Mitgliedern abgeschlossene Einzelverein
barungen entsprechend." 

c) Der bisherige Absatz 3 wird zum neuen Absatz 5 
und erhält folgende Fassung: 
„ (5) Die Absätze 1 bis 4 gelten nicht für Mitglieder, 
bei denen der Versorgungsaufwand im Wege der . 
Erstattung ausgeglichen wird." 

2. 
Die Satzungsänderung tritt rückwirkend zum 1. Januar 
2011 in Kraft. 

Neuwied, den 22. Juni 2011 

P e t r a u s c h k e 

Vorsitzender des Verwaltungsrates 

B o i s 

Schriftführer 

Die vorstehende Siebzehnte Änderung der Satzung 
der Rheinischen Versorgungskassen (RVK) hat das Minis
terium für Inneres und Kommunales des Landes 
Nordrhein-Westfalen mit Datum vom 29. Juni 2011 
- 31-45.01/01.02-3-580/11 - angenommen. Sie wird nach 
§ 3 Absatz 2 Satz 1 des Gesetzes über die kommunalen 
Versorgungskassen und. Zusatzversorgungskassen im 
Lande Nordrhein-Westfalen bekannt gemacht. 

Köln, den 8. Juli 2011 

Rheinische Versörgungskassen 

Die Leiterin der Kassen 

L u b ek 
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216 
Verordnung zur Änderung der 

Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten 
nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz 

Vom 12. Juli 2011 

Auf Grund der §§ 7 Absatz 3 und 13 Absatz 4 des Bun
deskindergeldgesetzes in der Fassung der Bekanntma
chung vom 28. Januar 2009 (BGBl I S. 142, 3177), zuletzt 
geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 24. März 2011 
(BGBl I S. 453), in Verbindung mit §§ 5 Absatz 3 Satz 1 
und 17 des Landesorganisationsgesetzes vom 10. Juli 
1962 (GV. NRW. S. 421), zuletzt geändert durch Artikel 5 
des Gesetzes vom 18. November 2008 (GV. NRW. S. 706), 
wird nach Anhörung der zuständigen Ausschüsse des 
Landtags verordnet: 

Artikel 1 
Die Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten nach 
dem Bundeselterngeid- und Elternzeitgesetz vom 5. 
Dezember 2006 (GV. NRW. S. 599), zuletzt geändert durch 
Artikel 19 des Zweiten Gesetzes zur Straffung der Behör
denstruktur vom 30'. "Oktober 2007 (GV. NRW. S. 482), 
wird wie folgt geändert: 
1. In der Überschrift werden nach den Wörtern „Bun

deselterngeld- und Elternzeitgesetz" die Wörter „und 
nach dem Bundeskindergeldgesetz" eingefügt. 

2. Nach § 2 wird folgender § 3 eingefügt: 

„§3 
(1) Zuständige Behörden zur Wahrnehmung der Auf
gaben nach § 6b Bundeskindergeldgesetz sind die 
Kreise und kreisfreien Städte, Die Städteregion 
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Aachen ist zuständige Behörde für das Gebiet der 
Stadt Aachen und der übrigen regionsangehorigen 
Gemeinden. 
(2) Die Kreise sind befugt, kreisangehörige Gemein
den im Benehmen mit diesen durch Satzung zur 
Durchführung der Aufgaben nach § 6b Bundeskin
dergeldgesetz heranzuziehen. 
(3) Der Belastungsausgleich für die entstehenden 
notwendigen, durchschnittlichen Mehraufwendungen, 
die den Kreisen undii kreisfreien Städten für die 
Durchführung der Aufgabe nach Absatz 1 entstehen, 
wird durch Rechtsverordnung der Landesregierung 
geregelt." 

3. Der bisherige § 3 wird § 4. 
4. § 4 Absatz 2 (neu) wird wie folgt gefasst: 

(2) Das für die Durchfünrung des Bundeselterngeld-
ünd Elternzeitgesetzes und des Bundeskfndergeldgeset-

' zes zuständige Mmisterium berichtet der Landesregie
rung bis zum 31. Dezember 2016 und danach alle fünf 
Jahre über die Erfahrungen mit dieser Verordnung." 

Artikel 2 
Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2011 
in Kraft. 

Düsseldorf, den 12. Juli 2011 

Die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen 

Die Ministerpräsidentin 

Hannelore K r a f t 

Der Minister 
für Arbeit, Integration und Soziales 

Guntram S c h n e i d e r 

Die Ministerin 
für Familie, Kinder, Jugend, 

Kmtur und Sport 

Ute S c h ä f e r 
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Verordnung zur Änderung von 
P rü fungsordnungen gemäß § 52 S 

Vom 10. Juli 2011 

Auf Grund des § 52 Schulgesetz NRW vom 15 Februar" 
2005 (GV. NRW. S. 102), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 21. Dezember 2011 (GV. NRW. S. 691), wird mit 
Zustimmung des für Schulen zuständigen Landtagsaus
schusses verordnet: 

Inhalt 
Artikel 1 Änderung der Ausbildungsordnung Grund

schule (AO-GS) 
Artikel 2 Änderung der Ausbildungs- und Prüfungsord

nung 
Sekundarstufe I (APO-S I) 

Artikel 3 Änderung der Verordnung über die sonderpä
dagogische Förderung, den Hausunterricht 
und die Schule für Kranke (AO-SF) 

Artikel 4 Änderung der Verordnung über den Bildungs-
• gang und die Abiturprüfung in der gymnasia

len Oberstufe (APO-GOSt) 
Artikel 5 Änderung der Ausbüdungs- und Prüfungsord

nung Berufskolleg (APO-BK) 
1. Abschnitt - APO-BK Allgemeiner Teil 
2. Abschnitt - APO-BK Anlage C 
3. Abschnitt - APO-BK Anlage D 

Artikel 6 Änderung der Ausbüdungs- und Prüfungsord
nung Weiterbildungskolleg (APO-WbK) 

Artikel 7 Änderung der Verordnung über die Ausbildung 
und Prüfung am Oberstufen-Kolleg an der 
Universität Bielefeld (APO-OS) 

Artikel 8 Inkrafttreten, Übergangsbestimmungen 

Artikel 1 

Die Ausbildungsordmmg Grundschule vom 23. März 
2005 (GV. NRW. S. 269), zuletzt geändert durch Artikel 1 
der Verordnung vom 5. November 2008 (GV. NRW. S. 674), 
wird wie folgt geändert: 

• 1. § 1 Absatz 2 wird wie folgt neu gefasst: 
„(2) Jedes Kind hat einen Anspruch auf Aufnahme 
in 'die seiner Wohnung nächstgelegene Grundschule 
der gewünschten Schulart in seiner Gemeinde im 
Rahmen der vom Schulträger festgelegten Aufnah-
mekapazität, soweit der Schulträger keinen Schul
einzugsb er eich für diese Schulart gebildet hat (§ 46 
Absatz 3 SchulG). Soweit Schuleinzugsb er eiche 
gebildet wurden, werden bei einem Anmeldeüber
hang zunächst die Kinder berücksichtigt, die im 
Schuleinzugsbereich für diese Schulart wohnen oder 
bei denen ein wichtiger Grund nach § 84 Absatz 1 
SchulG vorhegt. Im Falle eines nach Anwendung von 
Satz 1 oder 2 verbleibenden Anmeldeüberhanges 
sind die Kriterien des Absatzes 3 für die Aufnahme
entscheidung heranzuziehen." 

2. § 6 wird wie folgt geändert: 
a) In Absatz 2 werden nach dem Wort „Fächern" die 

Wörter „sowie das Arbeits verhalten und das Sozi
alverhalten" gestrichen. 

b) Die Absätze 4 und 5 werden wie folgt neu gefasst: 
„(4) Das Versetzungszeugnis in die Klasse 4 und die 
Zeugnisse der Klasse 4 enthalten Noten für die 

• Fächer. Das Versetzungszeugnis in die Klasse 4 ent
hält darüber hinaus eine Beschreibung der Lernent-
wicklung und des Leistungsstandes in den Fächern. 

(5) Alle Zeugnisse enthalten außerdem die nach 
§ 49 Absatz 2 und 3 SchulG erforderlichen Anga
ben." 

3. In § 8 werden die Absätze 5 bis 9 aufgehoben. 

4. § 9 Absatz 3 wird wie folgt neu gefasst: 
„(3) Das für das Schulwesen zuständige Ministerium 
unterrichtet die Landesregierung bis zum 31. Dezem
ber 2015 und danach alle fünf Jahre über die Erfah
rungen mit dieser Verordnung." 

Artikel 2 
Die Ausbildungs- und Prüfungsordnung Sekundarstufe I 
vom 29. Apri l 2005 (GV. NRW. S. 546), zuletzt geändert 
durch Artikel 2 der Verordnung vom 5. November 2008 
(GV. NRW. S. 674), wird wie folgt geändert: 

1. § 1 wird wie folgt geändert: 
a) In Absatz 1 wird der Satz 2 aufgehoben. 

b) Folgender neuer Absatz 3 wird angefügt: 

„(3) Übersteigt die Zahl der Anmeldungen die 
Aufnahmekapazität der Schule und hat der Schul
träger einen Schuleinzugsbereich nach § 84 Absatz 
1 SchulG gebildet, werden im Aufnahmeverfahren 
zunächst die Kinder berücksichtigt, die im Schul
einzugsbereich wohnen oder bei denen ein wichti
ger Grund nach § 84 Absatz 1 SchulG besteht. § 46 
Absatz 4 und 5 SchulG bleibt unberührt. Besteht 
danach auch weiterhin ein Anmeldeüberhang, güt 
Absatz 2." 

2. § 7 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 wird wie folgt neu gefasst: 
(2) Die Zeugnisse enthalten Noten für die Fächer, 

über die die Zeugnis- oder Versetzungskonferenz 
entscheidet. Außerdem enthalten sie die nach § 49 
Absatz 2 und 3 SchulG erforderlichen Angaben. 


